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Die schriftZiche parZamentarische Anfrage der Ab

geordneten zum NationaZrat DipZ.-Ing. RiegZer und Genossen, 

NI'. 1867/J, betreffend Einkommenssituation der österreichischen 

Land- und Forstwirtschaft, beehre ich mich wie foZgt zu beant

worten: 

ad 1: 

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der BetriebszähZung 1970, 

der vorgenommenen Neugewichtung und des geänderten AuswahZrahmens 
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de~ BuchfUh~ungsbet~iebe wurde mit dem Jah~e 1966 eine neue 

Zeitreihe hinsichtlich der Eir.kommensdaten begonnen. Daher 

ist fUr den gewUnschten Zeitrc-'~ 1965 - 1970 eine Angabe 

nicht mBglich. 

zu 2: 

De~ durchschnittliche jährliche reale Zuwachs des Landwirt

schaftlichen Einkommens je Familienarbeitskraft (FAK) von 

1970 bis 1975 betrug 5,7 %. 

zu 3: 

Der durchschnittliche reale Zuwachs des Landwirtschaftlichen' 

Einkommens je FAK von 1975 bis 1980 betrug + 2,9 %. 

zu 4: 

Der durchschnittliche jährliche reale Zuwachs der Landwirt~ 

schaftlichen Einkommens je FAK von 1966 bis 1969 bet~ug + 1,9 %. 

zu 5: 

Die durchschnittliche reale Entwicklung des Landwirtschaft

lichen Einkommens je FAK von 1976 bis 1979 betrug - 2,2 %; 

1977 bis 1980 jedoch + 4,2 %, ein Beweis dafUr, daß kurzfristige 

Einkommensvergleiche in der Landwirtschaft im Hinblick auf den 

erheblichen Einfluß des Rohertrages auf das Einkommen proble

matisch sind. 

Zu den Fragen 1 - 5 sei grundsätzlich festgestellt: 

Das Landwirtschaftliche Einkommen stellt den zentralen, aller

dings Uberholten Einkommensbegriff in der agrarpolitischen 
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Argumentation dar und umfaßt jenen Betrag, der dem Bauern 

für seine nicht entlohnte Arbeit und seinen mithelfenden, 

nicht entZohnten Familienangehörigen als Entgelt für die 

Arbeitsleistung einschließlich dispositiver Tatigkeit, 

den Einsatz des Eigenkapitals und die unternehmerische 

Tatigkeit zufließt. Infolge der in den Siebzigerjahren 

eingeleiteten Neuorientierung der Agrarpolitik durch die 

Einführung der Direktzahlungen des Bundes und der Lander 

sowie verschiedener sozialpolitischer Initiativen ist in 

den letzten Jahren für eine objektive Beurteilung der land

wirtschaftlichen Einkommenssituation immer mehr der Begriff 

des Gesamteinkommens in den Vordergrund getreten. Was die 

Entwicklung des Gesamteinkommens je GFAK betrifft, ist an

zuführen, daß sich das Gesamteinkommen je GFAK im jahr lichen 

Durchschnitt im Zeitraum 1975 bis 1980 real um 3,4 % erhöhte. 

Dieses Gesamteinkommen je GFAK ist für die Einkommenssitu

ation der bauerlichen Betriebe viel aussagekraftiger als der 

Beitrag der Land- und Forstwirtschaft zum Volkseinkommen. 

zu 6: 

Es wurde eine Studie mit dem Thema "Intersektorale Einkommens

vergleiche als Instrumente der Agrarpolitik" an das Institut 

für landwirtschaftliche Betriebs- und Ernahrungswirtschaft der 

Universitat für Bodenkultur (Leitung Prof. Dipl.-Ing. Dr. Otto 

GurtnerJ vergeben. Die Studie wurde von Dr. Haimböck ausge

arbeitet und dem Ressort als Auftraggeber vorgelegt. 

zu 7: 

Die Studie der Universitat für Bodenkultur wurde im Rahmen 

des Kleinen Komitees der § 7 Kommission in bisher 5 Arbeits

sitzungen gründlich diskutiert, die Beratungen über dieses 
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schwi~rige Problem eines Einkommensvergleiches sind noch 

nicht abgeschlossen. 

zu 8: 

Die Studie von Dr. Haimböck wurde als Diskussions- und Be

ratungsunterlage akzeptiert, jedoch verschiedene Vorschläge 

für eine mögliche Vergleichsrechnung hinsichtlich ihrer 

fachlichen Orientierung unterschiedlich interpretiert. 

zu 9: 

Die Studie untersucht die Vorgangsweise bei der Vergleichs

rechnung in der Schweiz und in der BRD und enthält Vorschläge, 

wie landwirtschaftliche Einkommen mit jenen im außerlandwirt

schaftlichen Bereich verglichen werden könnten. Die Feststellung, 

daß die landwirtschaftlichen Einkommen im Bundesdurchschnitt 

97 % - gemeint sind offenbar 93 % - der Einkommen von Industrie

arbeitern betragen, ist zwar nicht Teil der in Auftrag gegebenen 

Studie, sie ergibt sich jedoch bei Anwendung der in ihr ent

haltenen Berechnungsmethode. 

zu 10: 

In der Studie wird für kein Jahr ein VergleichswBrt ange

geben. 

zu 11: 

Der Beitrag der Land- und Forstwirtschaft zum Volkseinkommen 

entwickelte sich in den gefragten Jahren real wie folgt; 

1979 - 0,8, 1980 + 5,2, 1981 - 9,4 %. 
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zu 12: 

Es gab im Zeitraum zwischen 1970 und 1980 folgende Jahre, in 

denen der Beitrag der Land- und Forstwirtschaft zum Volksein

kommen real gesunken ist: 1972 - 11 %, 1974 - 7 %,1975 - 11 %, 

1977 - 6 %, 1979 - 1 %, 1981 - 9 %. 

zu 13: 

Die Bundesregierung ist in Vollziehung des Landwirtschaftsge

setzes und des Marktordnungsgesetzes so wie im Rahmen der F8r

derungspolitik bemüht, eine leistungs- und wettbewerbsfähige 

Land- und Forstwirtschaft zu erhalten. Der Erfolg dieser Be

mühungen kommt dadurch zum Ausdruck, daß im längerfristigen 

Vergleich (1975 - 1981) das Volkseinkommen je Erwerbstätigen 

durchschnittlich um 7,4 % jährlich stieg, das Volkseinkommen 

je Erwerbstätigen in der Land- und Forstwirtschaft jedoch um 

9 %. 

Festgehalten sei, daß in der Internationalen Konvention über 

die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung eine Gr8ße "Volksein

kommen real" nicht aufscheint, weil hiefür kein geeigneter 

Deflator zur Verfügung steht. Auch ist es eine allgemein be

kannte - und durch jeden internationalen Vergleich belegbare -

Tatsache, daß mit steigendem Entwicklungsstand einer Volks

wiptschaft der Anteil der Landwirtschaft am Volkseinkommen 

sinkt. So liegt zum Beispiel in der so oft als Vorbild hin

gestellten Schweiz der Anteil der Land- und Forstwiptschaft 

am Volkseinkommen nur bei rund 2,5 %. 

In Osterreich entwickelte sich der Anteil der Landwirtschaft 

am Volkseinkommen folgendermaßen: 
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Jahr Anteil der Land~irtschaft 

Milliarden S 

1950 7,6 18,2 

1955 12, - 14,8 

1960 13,1 10,5 

1965 16,5 8,8 

1966 16,1 8,-

1967 17,4 8,1 

1968 15,9 7, -

1969 16,9 6,8 

1970 18,6 6,6 

1975 23,1 4,9 

1980 32,- 4,4 

1981 32,9 4,1 

Der Anteil der Land- und Forst~irtschaft am Volksein

kommen ist also kein Maßstab für die ~irtschaftliche 

Situation in der Land- und Forst~irtschaft. Durch Maßnahmen 

der Regierung, die Verhältnisse des Jahres 1970 ~ieder

herzustellen - die anfragenden Abgeordneten haben offenbar 

diese Vorstellung - mUßte bedeuten, von der Bundesregierung 

eine ~irtschaftspolitik zu verlangen, die für Industrie, Ge~erbe 

und Dienstleistungssektor eine entsprechende Schrumpfung mit 

sich bringt. 
, 
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